
Gut, danke. - Es geht also um folgendes, das müßte jetzt be
schlossen werden oder in veränderter Form beschlossen wer
den.

Erstens: Änderungswünsche der Fraktionen der in der Volks
kammer vertretenen Parteien bei gleichbleibender Anzahl von 
Wahlkreisen sind bis zum 10.8. 1990 an die Regierungsbevoll
mächtigten der Bezirke zu stellen.

Zweitens: Die Regierungsbevollmächtigten führen mit ihren 
Landräten und den Volkskammerabgeordneten Beratungen 
durch und geben ihre Zustimmung bzw. entsprechende Verän
derungen unter Hinzuziehung der Bezirksämter für Statistik bis 
20. August 1990 an das Präsidium der Volkskammer.

Drittens: Das Präsidium der Volkskammer entscheidet bis 
zum 24.8.1990 über die endgültige Wahlkreiseinteilung.

Dies müßte beschlossen werden. Das wäre dann das Verfah
ren, wie wir zu der Anlage kommen, die wir jetzt sozusagen noch 
nicht mit beschlossen haben durch diese Streichung. Dazu gab 
es eine Änderung. Der Punkt 3 sollte, wenn ich das richtig ver
standen habe, lauten:“ Die Volkskammer entscheidet. „Und jetzt 
muß man wohl sagen ...

(Dr. Gysi, PDS: bis zum 28.!)

Die erste planmäßige Sitzung wäre am 30.8. Das heißt, der Ab- 
inderungsantrag würde dann lauten, daß die Volkskammer auf 

'—Ihrer Sitzung am 30.8. über die endgültige Wahlkreiseinteilung- 
entscheidet. - Bitte schön.

Kley (Die Liberalen):

Zu diesem Antrag: Es wäre zu überprüfen, wie die Kandidaten 
für die Direktwahlkreise am 45. Tag vor der eventuellen Wahl am
14. Oktober benannt werden sollen, wenn diese Wahlkreise erst 
am 28. verabschiedet werden sollen. Ich weiß nicht, ob das Ab
sicht des PDS-Antrages war, aber es dürfte da ernsthafte 
Schwierigkeiten geben.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Bitte schön, der Abgeordnete Heuer.

Prof. Dr. Heuer (PDS):

Ich möchte noch etwas zur Begründung sagen.

(Zuruf: Ans Mikrofon)

Heuer, PDS.

(Heiterkeit)

Ich möchte noch etwas zur Begründung des Antrages sagen. 
Ich meine, daß dieses gesamte Wahlverfahren in einer ganzen 
Reihe von Punkten problematisch ist.

Und ich habe Bedenken hinsichtlich der Verfassungsmäßig
keit und der Grundgesetzmäßigkeit einiger Dinge. Ich würde 
vorschlagen, zu überprüfen, ob wir nicht jedenfalls in diesem 
Punkt solchen Bedenken entgegenkommen sollten.

Es ist so, wir führen das durch auf der Grundlage des Bundes
wahlgesetzes, das auf uns erstreckt und ein bißchen jetzt geän
dert worden ist. Nach dem Bundeswahlgesetz entscheidet bei 
Wahlkreisen der Bundestag.

Ich kann mir nicht vorstellen, daß eine Wahl im selben Wahlge
biet gleichzeitig durchgeführt wird und in einem Teil die oberste 
Volksvertretung die Entscheidung fällt und in anderem Teil ein 
Präsidium, vor dem ich meinen Respekt habe, das aber nicht die 
Volkskammer selbst ist.

Ich meine, daß das verfassungsrechtlich nicht geht, daß eine 
solche Entscheidung für einen Teil des Wahlgebietes vom Bun
destag gefällt wird und im anderen Teil des Wahlgebietes vom 
Präsidium der Volkskammer. Ich habe da ernsthafte verfas
sungsrechtliche Bedenken und würde empfehlen, im Interesse 
der verfassungsmäßigen Sicherheit der Entscheidungen diesem 
Antrag stattzugeben.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Danke schön, der Abgeordnete Becker.

Becker:

Ja, noch eine Begründung zum Termin und zu der Verfah
rensweise, die 47 Tage. Die längste Frist im Wahlgesetz ist der 
28. August. Es ist also vor dem 28. August erforderlich, die Ent
scheidung über die Wahlkreise zu treffen, da ja der Entscheid 
im Ausschuß ist, den 24. als Endtermin vorzugeben. Das als er
stes.

Als zweites wurde vom Ausschuß schon begründet bei dem 
Länderwahlgesetz, daß die Einteilung der Wahlkreise zunächst 
mal von regionalem Interesse ist und regional entschieden wer
den muß, und daß die Abgeordneten der Volkskammer entspre
chend bei den Beratungen in den Regierungspräsidien vertreten 
sind.

Wir halten diese Verfahrensweise mit dem Termin 24. für aus
reichend und notwendig. Sollte anders entschieden werden, 
müßte bis zum 24.8. eine Volkskammersitzung erfolgen.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Danke schön. Wird dazu noch das Wort gewünscht? - Bitte.

Schemmel (SPD):

Der Wunsch von Prof. Heuer von der PDS ist sehr ehrenwert. 
Ich mache aber darauf aufmerksam, daß wir beim Länderwahl
gesetz in der gleichen Situation waren und uns dieser gleichen 
Lösung bedient haben, die SPD an dieser Stelle mit der Lösung 
nicht einverstanden war, eine Sondersitzung der Volkskammer 
einberufen wollte, ich eine namentliche Liste angefertigt hatte, 
um die entsprechenden Zustimmungen zu finden, nämlich ein 
Drittel der Abgeordneten, und das bei der PDS, an die ich mich 
gewandt hatte, gescheitert ist, weil die PDS keine Unterschriften 
zu dieser Beantragung der zusätzlichen Volkskammersitzung 
geleistet hat.

Deswegen ist mir unverständlich, daß jetzt an dieser Stelle von 
Ihnen der gleiche Vorschlag so konsequent verfochten wird.

(Unruhe im Saal)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Noch einmal der Abgeordnete Heuer.

Prof. Dr. Heuer (PDS):

Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, das Problem ist 
hier ein anderes, ein juristisch anderes Problem. Jetzt gilt bei 
uns das Bundeswahlgesetz, und ich bitte, sich mit dieser Tatsa
che vertraut zu machen, daß wir daran gemessen werden. Wir 
werden auch nach der Wahl ganz sicher vom Bundesverfas
sungsgericht daran gemessen werden.

Der Vorschlag ist abgelehnt worden, daß es vor der Wahl zu
ständig sei, aber nach der Wahl ist es ganz bestimmt zuständig, 
und ich meine, da müssen wir eben eine Sondersitzung machen. 
Wir sind in einer anderen juristischen Situation, weil bei uns
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